
 

Marktgemeinde Vösendorf | Schlossplatz 1 | 2331 Vösendorf | Telefon (01) 699 03-0 | Fax (01) 699 03-66 | info@voesendorf.gv.at | www.voesendorf.gv.at 
UID-Nr. ATU 38020707 | Raiffeisen Regionalbank Mödling | BLZ 32250 | IBAN AT17 3225 0000 0147 7777 | BIC RLNWATWWGTD 

G:\WU\Amtsleitung\Holler\Hundeauslaufzone in ABGs\ABGs VösendorfCard 2023 final.docx 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB  
(25.05.2023) 

 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten die Benützungsvorschriften 

der Vösendorfcard für die Müllsammelzentren (im Seepark und beim 
Karglhaus) und die Hundeauslaufzonen. 

Im Interesse der Gemeindebewohner*innen und des Umweltgedankens 
müssen die festgelegten Bedingungen eingehalten werden. 

 

Allgemeine Benützungsvorschriften der Vösendorfcard: 
 

1. Die Vösendorfcard wird erstmalig kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

2. Mit der Benützung der Vösendorfcard werden diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptiert. Die Freischaltung erfolgt am Gemeindeamt. 

Die Marktgemeinde Vösendorf behält sich eine Änderung oder Erweiterung des 
Zutrittssystems vor. 
 

3. Bei Verlust, etc. wird nach Entrichtung eines nicht rückzahlbaren 
Kostenbeitrages von € 20,- pro Vösendorfcard, im Bürgerservice der 

Marktgemeinde Vösendorf, eine neue Karte ausgestellt. Sollte die 
Vösendorfcard funktionsunfähig werden, wird gegen Rückgabe der alten Karte 

kostenlos eine Neue zur Verfügung gestellt. 
 

4. Die Vösendorfcard darf nicht zweckentfremdet oder missbräuchlich verwendet 

werden. 

 

Benützungsvorschriften Müllsammelzentren: 

 
5. Der Zugang zu den folgenden Müllsammelzentren ist nur mit einer gültigen 

Vösendorfcard gestattet, ausgenommen davon sind sonstige 

Zutrittsberechtigte. Die folgenden Straßenzüge erhalten Zutritt zu folgendem 
Müllsammelzentrum: 

Karglhaus: 
Am Haidegrund, Baslergasse, Böheimgasse, Dr. Pertich-Gasse, 

Franz Gruber-Gasse, Franz Schubert-Gasse, Franz Spiegel-Gasse, 
Fritz Schmerold-Gasse, Haidfeldstraße, Heinrich Tröber-Gasse, 

Jakob Janisch- Gasse, Karl Weiss-Gasse, Konsumstraße, 
Raimundgasse, Schweizer Gasse, Schönbrunner Allee, 
Sperlinggasse, Stefan Brauneder-Gasse, Triester Straße 

 
Seepark: 

Seeweg, Strandstraße, Fischerstraße, Zum Anningerblick, 
Seeparkstraße 

 
6. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist nach erfolgter 

Müllablieferung das Müllsammelzentrum wieder zu verlassen. 
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7. Aus Sicherheitsgründen ist das Rauchen und das Hantieren mit offenem Feuer 

in den Müllsammelzentren verboten. 

 
8. Die Benützer*innen des Müllsammelzentrums Karglhaus nehmen zur Kenntnis, 

dass die Anlage videoüberwacht ist und jegliche Bewegung auf dem Areal 
aufgezeichnet und gespeichert wird. Das Bildmaterial kann zu Beweiszwecken 

und für rechtliche Schritte vom Betreiber verwendet werden. Die Höchstdauer 
der Speicherung von Aufnahmen, die nicht als Beweismittel bei konkreten 

Vorkommnissen benötigt werden, entspricht den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 

9. Die Benützung des Areals erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Sturm, Glatteis oder 
sonstigen außergewöhnlichen Wetterereignissen ist die Benützung des Areals 

nicht gestattet. Der Betreiber schließt die Haftung für Unfälle jeglicher Art aus. 
 

10. Bei technischem Gebrechen (zB. Stromausfall) ist der Zutritt nicht möglich.  

 
11. Die Benützer*innen verpflichten sich zur getrennten Abfallentsorgung und zur 

Verwendung der für den jeweiligen Abfall vorgesehenen, bereitgestellten 
Behältnisse. Mehrkosten durch unsachgemäße Abfalltrennung werden dem/der 

Verursacher*in vom Betreiber vorgeschrieben. 
 
 

Benützungsvorschriften Hundeauslaufzonen: 

 
12. Nur mit einer, für die Hundeauslaufzonen autorisierten, gültigen 

Vösendorfcard, ist der Zutritt zu den Hundeauslaufzonen gestattet.  
 

13. Wird die Hundeabgabe entrichtet kann die Vösendorfcard, kostenfrei im 
Bürgerservice, für die Hundeauslaufzonen autorisiert werden. 

 
14. Bei technischem Gebrechen (zB. Stromausfall) ist der Zutritt nicht möglich.  

  
15. Die Hunde dürfen in den Hundeauslaufzonen ohne Leine und Maulkorb geführt 

werden. Die Verpflichtung Hunde an der Leine oder mit Beißkorb zu führen 
entfällt auf Risiko und unter Verantwortung der den Hund führenden Person.  

 
16. Auch in den Hundeauslaufzonen haben die Hundehalter darauf zu achten, dass 

die Hunde ausschließlich im eingezäunten Bereich der Hundeauslaufzonen 

bleiben.  
 

17. Die Benützung des Areals erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Sturm, Glatteis oder 
sonstigen außergewöhnlichen Wetterereignissen ist die Benützung des Areals 
nicht gestattet. Der Betreiber schließt die Haftung für Unfälle jeglicher Art aus. 

 


